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ist diese 7 Tage nach Bekanntwerden schriftlich mit
zuteilen.

Anmerkung: Bei Verdacht auf Tollwut oder andere 
Wildkrankheiten, die auf den Menschen übertragbar 
sind, besteht die Frist in der Inkubationszeit plus 
7 Tage' - rtb

Wildschaden auf landwirtschaftlich und 
gärtnerisch genutzten Flächen

§4
Die Nutzungsberechtigten von landwirtschaftlich 
und gärtnerisch genutzten Flächen (nachfolgend 
Nutzungsberechtigte genannt), die staatlichen Forst
wirtschaftsbetriebe und die Jagdgesellschaften sind 
im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verhütung von 
Wildschaden verpflichtet. Sie haben entsprechende 
Maßnahmen in ihre Pläne aufzunehmen. Zwischen 
den Nutzungsberechtigten, den staatlichen Forst
wirtschaftsbetrieben und den Jagdgesellschaften 
sind Vereinbarungen abzuschließen, die konkrete 
Aufgaben zur Verhütung von Wildschaden beinhal
ten.

§5
(1) Der auf landwirtschaftlich und gärtnerisch ge
nutzten Flächen (nachfolgend Flächen genannt) ent
standene Wildschaden ist dem Nutzungsberechtig
ten in dem nachfolgend geregelten Umfang durch 
den staatlichen Forstwirtschaftsbetrieb zu ersetzen, 
dem die jagdliche Bewirtschaftung der Flächen ob
liegt. Ist der zu ersetzende Wildschaden durch ein 
pflichtwidriges Verhalten der Jagdgesellschaft ent
standen, so kann diese durch den staatlichen Forst
wirtschaftsbetrieb zur Zahlung eines Anteils heran
gezogen werden.
(2) Bei Wildschaden
- auf Flächen der LPG, GPG, VEG und deren 

kooperativen Einrichtungen, in geschlossenen 
Obstanlagen sozialistischer Betriebe und an 
Schutzpflanzungen ist den Nutzungsberechtigten 
der Wildschaden je Kultur oder Obstart bzw. je 
Schutzpflanzungsanlage zu ersetzen, der über 
1 ООО M hinausgeht,

- auf Flächen der anderen Nutzungsberechtigten 
ist diesen der Wildschaden je Fläche mit gleicher 
Kultur zu ersetzen, der über 10 % des Geldwertes 
des Ertrages von der Fläche hinausgeht.

Mehrere nebeneinander liegende Flächen mit glei
cher Kultur oder Obstart gelten als eine Fläche.
(3) Folgeschaden ist nicht zu berechnen und zu er
setzen.
(4) Die Verpflichtung des staatlichen Forstwirt
schaftsbetriebes zum Schadenersatz ist in dem Um
fang ausgeschlossen, in dem der Nutzungsbe
rechtigte für die Entstehung des Wildschadens ver
antwortlich ist (z.B. durch nicht ordnungsgemäße

Ernte von Hackfrüchten und Mais) oder es unterlas
sen hat, den Wildschaden zu mindern oder zu ver
meiden.
(5) Ein Ersatz des Wildschadens steht dem Nut
zungsberechtigen nicht zu, wenn er
- Auflagen des Rates des Kreises oder Vereinba

rungen mit dem staatlichen Forstwirtschaftsbe
trieb oder der Jagdgesellschaft nicht erfüllt hat 
und dadurch der Wildschaden entstanden ist, 
die Ernte landwirtschaftlicher und gärtnerischer 
Erzeugnisse verzögert und dadurch der Wild
schaden eintritt.

(6) Der Wildschaden auf Flächen
- der LPG, GPG, VEG und deren kooperativen 

Einrichtungen ist von diesen dem Rat des Krei
ses,

- anderer Nutzungsberechtigter ist von diesen dem 
Rat der Stadt oder der Gemeinde

innerhalb einer Ausschlußfrist von 7 Tagen nach Be
kanntwerden schriftlich zu melden oder zu Protokoll 
zu geben.
(7) Der Wildschaden ist durch eine Wildschaden
kommission festzustellen.

Aufgaben der örtlichen Staatsorgane

§ 6
(1) Die Räte der Kreise, Städte und Gemeinden ha
ben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben Einfluß darauf 
zu nehmen, daß Schaden durch Wild weitgehendst 
vermieden wird. Sie haben insbesondere
- durch planmäßige Öffentlichkeitsarbeit aufklä

rend zu wirken,
- bei der Anleitung und Kontrolle der LPG, GPG, 

VEG und deren kooperativen Einrichtungen 
Hinweise über die Verhütung von Wildschaden 
zu geben.

(2) Die Räte können zur Verhütung von Wildscha
den Auflagen an die Nutzungsberechtigten, staatli
chen Forstwirtschaftsbetriebe und Jagdgesellschaf
ten erteilen. Auflagen an bezirksgeleitete Betriebe 
sind vorher mit den Räten der Bezirke abzustimmen. 
Sofern die Erteilung von Auflagen nicht möglich 
oder nicht zweckmäßig ist, können die Räte der 
Kreise Empfehlungen geben oder Vereinbarungen 
abschließen.
(3) Für die Feststellung des Umfanges des zu erset
zenden Wildschadens auf Flächen
- der LPG, GPG, VEG und deren kooperativen 

Einrichtungen sind durch die Räte der Kreise,
- der anderen Nutzungsberechtigten
sind durch die Räte der Städte bzw. Gemeinden 
Wildschadenkommissionen zu bilden.
(4) Die Räte der Kreise haben innerhalb einer Frist 
von 4 Wochen nach Eingang des Protokolls der Wild
schadenkommission über den zu ersetzenden Wild
schaden zu entscheiden und eine Rechtsmittelbeleh
rung dürchzuführen.
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